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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/186

öffentlich
11.08.2020

Oliver Kath

Oliver Kath

Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Städte Uetersen und Tor-
nesch sowie der Gemeinden Heidgraben und Moorrege - 13. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes für eine Fläche der Gemeinde Heid-
graben - abschließende Beschlussfassung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

31.08.2020 Bau- und Planungsausschuss
29.09.2020 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Heidgraben wurde am 28.10.2019 beraten 
und der gleichlautende Auslegungsbeschluss gefasst.

Im Rahmen der Beteiligung der Nachbarkommunen hat die Stadt Tornesch eine Stellung-
nahme an die Gemeinde Heidgraben eingereicht. Inhalt dieser Stellungnahme war die wohl 
zu erwartende Zunahme des Verkehrsbelastung der Kreuzung in der Tornescher Innenstadt. 
Über die Stellungnahme wurde der Bau- und Planungsausschuss in der Sitzung am 
20.01.2020 informiert.

Aus der Anlage geht das Abwägungsergebnis zu der Stellungnahme der Stadt Tornesch 
hervor. Der Anregung der Stadt Tornesch, eine Untersuchung der überörtlichen Verkehrsun-
tersuchung durchzuführen, folgt die Gemeinde Heidgraben nicht. Wie der Abwägungstabelle 
auf Seite 11 zu entnehmen ist, würden Verkehrsuntersuchungen nur bei „Gebieten mit sehr 
großen erzeugten Verkehrsmengen wie Kern- oder Gewerbegebieten“ erstellt.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heidgraben hat am 23.06.2020 den Feststellungsbe-
schluss für die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Heidgraben ge-
fasst. Aufgrund der Regularien zum gemeinsamen Flächennutzungsplan der Städte Ueter-
sen und Tornesch sowie der Gemeinden Heidgraben und Moorrege ist ein gleichlautender 
Beschluss zu erzeugen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
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entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Beschluss(empfehlung)  

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 13. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung mit folgendem 
Ergebnis geprüft. Berücksichtigt, teilweise berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt 
werden die Stellungnahmen gemäß anliegender Auswertung (Abwägung), welcher 
Bestandteil dieses Beschlusses ist.

2. Das Büro dn Stadtplanung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abge-
geben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
Die nicht berücksichtigten Stellungnahmen sind bei der Vorlage des Planes zur Ge-
nehmigung mit einer Stellungnahme beizufügen.

3. Die Gemeindevertretung beschließt die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes für 
eine Fläche westlich der Rue de Challes, östlich der Bürgermeister-Tesch-Straße und 
südlich des Eichenweges.

4. Die Begründung wird gebilligt.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes zur 
Genehmigung vorzulegen und danach die Erteilung der Genehmigung nach § 6 Abs. 
5 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo 
der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung während der 
Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Zu-
sätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass der wirksame Flächennutzungs-
plan und die zusammenfassende Erklärung ins Internet unter der Adresse www.amt-
gums.de eingestellt ist und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-
Holstein zugänglich ist.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

Planzeichnung

Begründung

Abwägungstabelle

Protokollauszug


